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RS OGH 1987/6/16 4Ob339/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

ABGB §1172

ABGB §1173

Rechtssatz

Beim aufrechten Verlagsverhältnis muß der Verleger wegen seiner Treuep5icht auch noch beim unvermeidlich

gewordenen Makulieren auf die Interessen des Verlaggebers Bedacht nehmen; ein Recht des Verlaggebers zum

Erwerb der Restau5age zum Altpapierpreis besteht aber erst dann, wenn sich der Verleger zum Makulieren

entschlossen hat.
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